
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 54 S-L-VG
 S-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2025

9. Abschnitt

 

Landesrechnungshof

 

Artikel 54

 

Für die Aufgaben der Gebarungskontrolle des Landes, der Gemeinden und anderer Rechtsträger, auf die das Land

oder Gemeinden Ein1uss haben, ist neben dem Rechnungshof (Art 121 Abs 1 B-VG) der Landesrechnungshof

eingerichtet. Die Organisation und die Aufgaben des Landesrechnungshofes werden durch Landesgesetz näher

geregelt.
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